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Kreis-Blatt für den Obettaums-Kreis.
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- nnd Cmmunal-Behörden.

Zugleich Organ für die Kekanntmachnng en de« Kreisaue -schnftzs des Obrrtannuskreises.

Nr . 5 . Bad Homburg v. d. H., Donnerstag , den 14 . Januar

Bekanntmachung 8 6.

über das Ausmahlen bo « Brotgetreide.
Vom 5 . Januar 191b.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung deS « undesrat » zu wirtschaftlichen Matznahmen
usw. vom 4 . August 1914 (Reichsgesetzbl . S . 32 ? ) folgende Ber
ordnung erlassen:

8 l.
Zur Herstellung von Roagenmehl «st der Roggen mindestens

bis zu zweiundachtzig vom Hundert durchzumahlen.
Die LandeSzentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

Behörden können diese Ausmahlung in der « eise zulasfen , daß hier,
bet ein Auszugsmehl bi» zu zehn vom Hundert hergestellt wird.

S 2.
Zur Herstellung von Weizenmehl ist der Weizen mindesten»

bis zu achtzig vom Hundert durchzumahlen.
Die Landeszentral Hörden oder die von ihnen bestimmten Be

Hörden können diese Ausmahlung in der Weise zulassen, daß hierbei
ein Auszugsmehl bis zu zehn vom Hundert hergestellt wird.

8 3.
Die Laudeszentralbehörde kann für eine Mühle , die zum

Durchmahlen deS Getreides bis zu den Mindestsätzen dieser Berord
n »ng außerstande ist, aus besonderen Gründen eine geringere Aus
Mahlung zulasfen.

8 4.
Soweit ein Verkäufer vo» Roggen - oder Weizenmehl infolge

dieser Verordnung nicht vertragsmäßig liefern kann , ist er verpfl >ch-
tet , eine nach dieser Verordnung zugelassene Mehlsorte gleicher
Art zu liefern , die der verkauften im Ausmahlverhältnis am nächsten
stehtl zur Lieferung einer nach § 3 zugelassenen Mehlsorte ist er
nur dann verpflichtet , wenn er sie aus Grund einer nach 8 3 er¬
teilten Erlaubnis selbst Herstellen kann.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung eines geringerwertigen Mehles
nach den §§ 472 , 473 deS Bürgerlichen Gesetzbuchs zu mindern,
bei Lieferung eines höherwertigen entsprechend zu erhöhe « .

Der Käufer ist berechtigt, von dem Vertrage zurückzutreten,
soweit der Verkäufer infolge dieser Verordnung nicht vertragsmäßig
liefern kann . Das Rückt,ittsrecht erlischt, wenn der Käufer nicht
unverzüglich dav»n Gebrauch macht, nachdem der Verkäufer ihm au
gezeigt hat , daß er ganz oder teilweise nicht liefern kann.85-

Weizenmehl (§ 2 Abs. 1) darf insbesondere auch von de»
Mühlen nur in einer Mischung abgegeben werden , die dreißig Ge-
wichtsteile Roggenmrhl {§ 1 Abs. 1) unter hundert Teilen des Ge
samtgewicht » enthält Weizenauszugsmehl (8 2 Abs. 2) darf unge
mischt abgegeben werden . Roggenauszugsmehl (8 1 Abi . 2f darf
zum Mischen nicht verwendet werden.

Diese Bestimmungen gelten auch für Fälle , in denen Weizen
sür Rechnung eines anderen ausgemahlen wird (Kunde »- und
Lohnmüllereis ; sie gelten nicht für Weizenmehl , das bei Jnkrast
tretens dieser Verordnung bereits im freien Verkehr des Inlandes
war oder das aus den> Auslande eingesührt wird.

Die Landeszentralbehörden können Ausnahmen von der Vo,
schrist des Abs. l Latz 1 für den Fall zulasten , daß die Abgabe
von Weizenmehl (§ 2 Abs. 1) von einer Mühle an eine andere
zur Vornahme des Mischens ersolgt ; dies gilt auch für die Kun
den- und Lvhnmüllerei.

Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde be-
austragten Sachverständigen sind bejugt , in die Räume , in denen
RIehi hergestellt wird , jederzeit in die Räume , in denen Mehl auf.
bewahrt , seiigehalten oder verpackt wird , während der Geschäftszeit
einzutreten , daselbst Besichtigungen vorzunehmen , Geschästsauszeich.
nungen einzusehen , auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke
der Untersuchung gegen EmpsangSbestätigung zu entnehmen Aus
«erlangen ist ein Teil der Probe amtlich verschiosten oder versiegelt
zurückzuiasten und für die entnommene Probe eine angemestene Ent-
schädigung zu leiste» .

8
Die Unternehmer von Betrieben , in denen Mehl hergestellt

wird , sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtsper¬
sonen sind verpflichtet , den Beamten der Polizei und den Sachver.
ständigen auf Erfordern AuSkunst über da» Bersahren bei Herstell,
ung der Erzeugniffe , über den Umfang deS Betriebs und über die
zur Verarbeitung gelangenden Stoste , insbesondere auch über deren
Menge und Herkunft , zu erteilen.

8 8.
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Bericht¬

erstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten , verpflichtet , über
die Einrichtungen und Geschäflsverhält .iiste, welche durch die Aufsicht
zu ihrer Kenntni » kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich
der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts - oder Betriebsgeheim-
niste zu enthalten . Sie sind hieraus zu vereidigen.

8 9.
Die LandeSzentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Au »,

führung dieser Verordnung.
§ 10 .

Mit Geldstrafe bis zu eintausendsünshundert Mark oder mit
Gefängnis bi» zu drei Monaten wird bestraft:

1 ) wer den Borschristen über da» Durchwahlen des Ge-
treides (88 1, 2 , 3 ) sowie über daS Mischen deS
Weizenmehls (8 5) zuwiderhandelt;
wer den Vorschriften des 8 8 zuwider Verschwiege » ,
heit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwert¬
ung von Geschäfts - oder Belriebsgeheimniffen sich nicht
enthält;
wer den „ach § 9 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt

In dem Falle ver Nr . 2 tritt die Verfolgung nur auf Antrag
deS Unternehmers ein.

2.»

3 .)

8 li.
Mit Geldstrafe bis zu einhundertsünfzig Mark oder mit Hast

wird bestraft - . „ .
1.) wer den Vorschriften des 8 6 zuwider den Eintritt

in die Räume , die Besichtigung , die Einsicht in die
Geschästsaufzeichnunge » oder die Entnahme einer Probe
verweigert!
iver die in Gemäßheit des 8 7 00,1 '§ m_ erforderte
Auskunft nicht erteilt oder bei der Auskunstserteilung
wistentiich unwahre Angaben wacht.

8 12.
Diese Verordnung tritt mit dem II . Januar 1915 in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Die Bekanntmachungen über das Ausmahlen von Brotgetreide

2.)



fember 1914 (iffeidjectefefbl.  S . 535 ) werben auf ge,
Berlin , den 5. Januar 191ö.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Mit Geldstrafe bis zu eintaufendfünfhundert Mark oder mit

Bekanntmachung
über das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl und Brot.

Vom 5. Januar 1915.
Der Bunde- rat har auf Grund des § 3 des Gesetze? über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
ufw. vom 4. August 1914 jReich- gesetzbl. S . 337) folgende Beiord¬
nung erlaffen:

8 i.
Es darf nicht verfüttert werden:

1) mahlfähiger Roggen und Weizen, auch gequetscht, ge-
schroten oder sonst zerkleinert-

5) wahlfähiger Roggen und Weizen, mit anderer Frucht
gemischt-

3s Roggen- und Weizenmehl, das allein oder mit anderem
Mehle gemischt zur Brotbereitung geeignet ist-

4> Mischungen, denen solches Mehl brigemischt ist-
5s Brot mit Ausnahme von verdorbenen Brot und Brot¬

abfällen.
8 2.

Die im ß 1 genannten Erzeugniffe dürfen auch zum Bereiten
von Futtermitteln , wozu auch das Schraten gehört, nicht verwendet
werden.

8 3-
Die Landeszentralbehörden können die Berivendung von mahl¬

fähigem Roggen und Weizen, insbesondere das Schroten , sowie die
Verwendung von Roggen- und Weizenmehl s§ 1 Nr . 3) zu anderen
Zwecken als zur menschlichen Nahrung noch weiter beschränken oder
verbieten.

8 4.
Soweit dringende wirtschastliche Bedürfniffe vorliegen, können

die LandeSzentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden
das Verfüttern vvn Roggen, der im landwirtschaftlichen Betriebe
des BiehhalterS erzeugt ist, für das in diesem Betriebe gehaltene
Vieh allgemein für bestimmte Gegenden und bestimmte Arten von
Wirtschaften oder im einzelnen Falle zulaffen.

8 b.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde be¬

auftragten Sachverständigen find befugt, in die Räume, in denen
Futtermittel hergestellt werden oder in denen Vieh gehalten oder
gefüttert wird, jederzeit in die Räume , in denen Futtermittel aufbe¬
wahrt , feilgehalten oder verpackt werden, während der Geschäftszeit
einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzuuehmen. Geschästsaufzeich-
nungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke
der Untersuchung gegen Empfangsbepätigung zu entnehmen. Auf
Verlangen ist ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt
zurückzulassn und für die entnommene Probe eine angemessene Ent¬
schädigung zu leisten.

8 6.
Die Unternehmer vpn Betrieben, in denen Futtermittel herge¬

stellt werden oder Vieh gehalten wird, solvie die von ihnen be¬
stellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonensind verpflichtet, den Be¬
amten der Polizei und den Sachverständigen auf Erfordern Aus¬
kunft über das Verfahren bei Herstellung von Erzeugniffe, über den
Umfang deS Betriebs und über die zur Verarbeitung oder zur Ber-
fütterung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge
und Herkunft zu erteilen.

8 7.
Die Sachverständigen sind vorbehaltlich der dienstlichen Bericht¬

erstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über
die Einrichtungen und Geschäftsverhältniffe, welche durch die Auf¬
sicht zu ihrer Kenntnis kouimen, Verschwiegenheit zu beobachten
und sich der Mitteilung und der Verweitung der Geschäfts- und
und Betriebsgeheimniffe zu enthalteu. Sie sind hierauf zu vereid-
igen.

8 8-
Die Landeszentralbehörden erlaffen die Bestimmungen zur Aus¬

führung dieser Verordnung.

Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:
1> wer dem Verbote der 88 1, 2 oder den aus Grund des $

3 erlassenen Bestimmungen der Landeszentralbehörde zu¬
widerhandelt -

2) wer wissentlich Erzeugniffe, die dem Verbote der 88 1, 2
oder den aus Grund des § 3 erlassenen Bestimmungen der
Landeszentralbehörde zuwider hergestellt sind, verkauft, feil¬
hält oder sonst in den Verkehr bringt -

3) wer den Vorschriften des 8 7 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung vor Be¬
triebsgeheimnissen sich nicht enthält-

4> wer den nach 8 8 erlassenen Ausftthrungsbestimmungen
zuividerhandelt.

In dem Falle der Nr . 3 tritt die Verfolgung nur auf An¬
trag des Unternehmers ein.

8 10.
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder niit Hafk

wird bestraft:
1) wer den Vorschriften des § 5 zuwider den Eintritt in die

Räume die Besichtigung, die Einsicht in die Geschästsaufzeich-
nungen oder die Entnahme einer Probe verweigert¬

es wer die in Gemästheit des 8 6 von ihm erforderte Auskunft
nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich un¬
wahre Angaben macht.

8 11.
Diese Verordnung tritt mit dem 11. Januar 1915 in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Die Bekanntmachung über das Verfüttern von Brotgetreide und

Mehl vom 28. Oktober 1914 jReichsgesetzbl. S . 460s wird aufgehoben.
Sofern von den Landeszentralbehörden nichts anders bestimmt ist
oder bestimmt wird, bleiben die Bestimmungen, ivelche sie auf Grund
der 88 2, 4 dieser Bekanntmachung erlaffen haben, in Kraft - Zu¬
widerhandlungen werden nach 8 9 der vorstehenden Verordnung
bestraft.

Berlin,  den 5. Januar 19l5.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
über die Bereitung von Backware.

Bom 5. Januar 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu ivirtschaftlicheu Maßnahmen
usiv. vom 4. August 1914 sReichsgesetzbl. S . 327 ) folgende Ver¬
ordnung erlaffen:

8 i.
Als Roggenbrot im Sinne dieser Verordnung gilt jede Back-

wäre, mit Ausnahme deß Kuchens, zu deren Bereitung mehr als
dreißig GewichtSteile Roggenmehl nuf siebzig GewichlSteile an ande¬
ren Mehlen oder mehlartige» Stoffen verwendet werden.

Als Weizenb ot im Sinne dieser Verordnung gilt, abgesehen
von dem Falle deS § 5 Abs. 4 Satz 2, jede Backware, mit Aus¬
nahme deS Kuchens, zu deren Bereitung Weizenniehi verwendet
wird.

Als Kuchen im Sinne dieser Verordnung gilt jede Backware,
zu deren Bereitung mehr als zehn Gewichtsteile Zucker auf neunzifl"^
Gewichtsteile Mehl oder mehlartiger Stoffe verwendet werden.

§ 2.
Bei der Bereitung von Brot dürfen ungemischte- Weizenmehl,

Weizen- und RoggenauSzugsrkwhlnicht verwendet werden.
'8 3-

Bei der Bereitung von Weizenbrot muß Weizenmehl in einer
Mischung verwendet werden, die dreißig Gewichtsleile Roggenmehl
unter hundert Teilen deS Gesamtgewichts enthält - der Weizengehalt
kann bis zu zwanzig Gewichtsteilen durch Kartoffelstärkemehl oder
andere mehlartige Stoffe ersetzt iverden.

8 4.
Weizenbrot darf nur in Stücken von höchstens hundert Gramm

Gewicht bereitet werden, soweit nicht die Landeszentralbehörde aus
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von Weizenbrot etwas anderes bestimmt. Die Landeszentralbehvr-
den können bestimmte Formen und Gewichte oorschreiben.

8 5.
Bei der Bereitung von Roggenbrot must auch Kartoffel ver¬

wendet werden.
Der Kartvffelgehalt must bei Verwendung von Kartoffelstöcken,

Kartoffeiivalzoiehl oder Kartoffelstärkemehlmindestens zehn Gewichts¬
teile auf neunzig Gewichtsteile Roggenmehl betragen. Werden ge¬
quetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, so muh der Kartoffel¬
gehalt mindestens dreißig GewichtSteile auf neunzig Gewichtsteile
Roggenmehl betragen.

Roggenbrot, zu besten Bereitung mehr Gewichtsteile Kartoffel
verwendet sind, muß mit dem Buchstaben „K " bezeichnet werden.
Werden mehr als zwanzig Gewichtsteile Kartoffelflocken, Kartoffel¬
walzmehl oder Kartoffelstärkemehl, oder werden mehr als vierzig
Gewichtsteile gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, so must
das Brot mit den Buchstaben „KK " bezeichnet werden.

Zur Bereitung von Roggenbrot darf Weizenmehl nicht ver-
wendet werde». Die Landeszentraibehörden können aus besonderen
Gründen zulasten, dah das Roggenmehl bis zu dreißig Gewichts¬
teilen durch Weizenmehl ersetzt wird.

Statt Kartoffel kann Gerstenmehl, Hafermehl, Reismehl oder
Gerstenschrot in derselben Menge wie Kartoffelflocken verwendet
werden.

8 6.
Die Bestimmungen des 8 5 gelten nicht für reines Roggen¬

brot, das aus Roggenmehl bereitet ist, zu dessen Herstellung der
Roggen bis zu mehr als dreiundneunzig vom Hundert durchge¬
mahlen ist.

8 7.
Die Landeszentralbehörden können bestimmen, daß Roggenbrot

nur in Stücken von bestimmten Formen und Gewichten bereitet wird.
8 8.

Bei der Bereitung von Kuchen darf nicht mehr als die Hälfte
des Gewichts der verwendeten Mehle oder mehlartigen Stoffe aus
Weizen bestehen.

8 9.
Alle Arbeiten, die zur Bereitung von Backware dienen, sind

in Bäckereien und Konditoreien, auch wenn diese nur einen Neben¬
betrieb darstellen, in der Zeit von sieben Uhr Abends bis sieben
Uhr morgens verboten.

Die höheren Verwaltungsbehörden können Beginn und Ende
der zwölf Stunde », auf die sich dieses Verbot erstreckt, für ihren
Bezirk oder für einzelne Orte mit der Maßgabe anders festsetzen,
daß die Arbeit nicht vor sechs Uhr morgens beginnen darf.

Die Landeszentralbehörden können das Bereiten von Kuchen
aus bestimmte Wochentage beschränken.

8 10.
Roggenbrot von mehr als fünzig Gramm Gewicht darf erst

vierundzivanzig Stunken nach Beendigung des BackenS aus den
Bäckereien und Konditoreien, auch ivenn diese nur einen Nebenbe¬
trieb darstellen, abgegeben werden.

8 n.
Die Verwendung von backfahigem Mehl als Streumehl zur

Isolierung des Teiges ist in Bäckereien und Konditoreien, auch
wenn diese nur einen Nebenbetrieb darstellen, verboten.

8 12.
Diese Vorschriften gelten auch, wenn der Teig von einem an¬

deren als dem Hersteller ausgebacken wird, sowie wenn Backware
von Konsumentetivereinigungen für thre Mitglieder bereitet wird.

8 13.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei beauftrag¬

ten Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen Backware
bereitet, aufbeivahrt, feilgehalten oder verpackt wird, jederzeit einzu¬
treten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen, Geschäftsaufzeichnungen
einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der Un¬
tersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

§ 14.
Die Unternehmer von Betrieben, in denen Backware herge¬

stellt oder gelagert wird, sowie die von ihnen bestellten Betriebs¬
leiter und Aufsichtspersonensind verpflichtet, den Beamten der Po¬
lizei und den Sachverständigen Auskunft über das Verfahren bei

. . v. ------ ----- ... . ....
über die zur Verarbeitung gelangenden Srvffe, insbesondere auch
über deren Menge und Herkunft, zu erteilen.

8 15.
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Be¬

richterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen und Geschäfttzverhältniffe, welche durch die
Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten
und sich der Mitteilung und Berivertung der Geschäfts- und Be¬
triebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen. iz

8 16. -14
Bäcker, Konditoren und Verkäufer von Backware haben einen

Abdruck dieser Verordnung in ihren Verkaufs- und Betriebsräumen
auszuhängen.

8 17.
Die Landeszentralbehörden' erlaffen die Bestimmungen zur

Ausführung dieser Verordnung.
' 8 18.

Mit Geldstrafe bis zu einlausendfünfhundert Mart oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:

1.) wer den Vorschriften der 88 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 16 oder den auf Grund der 88 4, 7 erlaffenen
Bestimmungen der Landeszentralbehörde zuwiderhandelt-

2 .) iver wiffentlich Backware, die den Vorschriften der
88 2, 3, 4, 5, 8 oder den auf Grund der 88 4, 7
erlassenen Bestimmungen der LandeSzentralbehvrde zu»
ivider bereitet ist, verkauft, feilhält, oder sonst in den
Verkehr bringt;

3.) wer den Vorschriften des 8 16 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet, oder der Mitteilung oder Ver¬
wertung von Geschäfts« oder Betrtebsgeheimniffen sich
nicht enthält)

4.) wer den nach 8 17 erlaffenenen Ausführungsbestimm¬
ungen zuwiderhandelt.

In de.., Falle der Nr . 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag
des Unternehme>s ei». 'Ä

8 19.
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünzig Mark oder mit Haft

wird bestraft:
1.) wer den Vorschriften des 8 13 zuwider den Eintritt

in die Räume , die Besichtigung, die Einsicht in die
Geschäftsaufzeichnungenoder die Entnahme einer Probe
verweigert;

2.) wer die in Gemäßheit des ß 14 von ihm erforderte
Auskunft nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung
w ssentlich unwahre Angaben macht.

8 20.
D >se Verordnung gilt nicht für Backware, die aus dem Aus¬

land eingesührt wird, und nicht für Zwieback, der für Rechnung
der H-eres- und Martneverwaltung hergestellt wird.

S -e gUt ferner nicht für Erzeugniffe, die bei religiösen Hand-
lunge» verwenöet werden.

8 21.
Diese Verordnung tritt mit dem 1b. Januar 1915 in Kraft.

Der R >>chslanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Die Bekanntmachung über den Verkehr mit Brot vom 28.

Oktober 1914 (ReichSgesetzbl. S . 459 ) wird aufgehoben.
Berlin,  den 5. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bad Homburg v. d. H., den 13. Januar 1915.
Vorstehende Bekanntmachungen werden veröffentlicht) die OrtS-

polizeibehö>den des Kreises werden ersucht, für die Durchführung
dieser Vorschriften Sorge zu tragen.

Der Königliche Landrat.
I . V. : .

v. B e r n u s.



Aufruf
an die deutsche Hausfrauen!
In der Zeit vom 18. bi» 24 . Januar 1915 soll «Ntkk wärm¬

ster Billigung" Ihrer Majestät der Kaiserin, in ganz Deutschland
eine

Reichswollwsche
stattfinden . , v . . ..

Der Zweck dieser Reichswollwoche besteht darin , für untere
jm Felde st henden Truppen die in den deutschen Familien noch
vorhandenen überflüssigen warmen Sachen und getragenen Kleidungs¬
stücke (Herren - und Frauenkleldung , auch Unterkleidung ) zu sammeln.
E » sollen nicht nur wollene , sondern auch baumwollene Sachen so-
wie Tuche elngesammelt werden , um daraus namentlich Ueberzieh-
westen , Unterjacken , Beinkleider , vor allem aber Decken anzufertigen.

Gerade an Decken besteht für die Truppen ein »ufferordent-
llcher Bedarf , da sie den Aufenthalt in den Schützengräben sehr er¬
leichtern und erträglich machen. Mit grohem Erfolg sind bereits
von sachverständiger Seite aus alten Kleidern aller Art Decken in
der Giöste von 1,50 : 2 m hergestellt worden , die einen hervor¬
ragenden Ersatz für sabrikmähig erzeugte wollene Decken bilden und
deren Herstellungskosten nur rin Viertel einer f . brikmätzig herge¬
stellten wollenen Decke betragen.

Z » dieser Aufgabe bedürfen die Unterzeichneten Stellen der
tätigen Mitarbeit aller deutscher Fraueu unseres Kreises.

Seht gleich in Euren Schränken nach, was ihr entbehre»
könnt , um eS denen zu widmen , die mit ihrer Brust und ihrem
Blut un » Alle beschützen. Gebt , soviel Ihr irgendwie entbehren
könnt ! „ . . „ . . .

Nur diejenigen Familien , in denen ansteckende Krankheiten
herrschen , bitten .vir sich im Jnieresse der Allgemeinheit an dem
Liebeswerk aus diese Weise nicht z» beteiligen.

Also nochmals , deulsche Hausfrauen frisch an das Werk.
Sammeil aus Schränken und Truhen , was Ihr an Entbehr-

lichem findet ! ^ r ,
Schnürt es zu Bündeln , packt es in Säcke und haltet es zur

Abholung bereit , wenn alle unsere Heiser in der Reichswollwvcht
vom 18. bis 24. Januar 1915 an Eure Türen klopfen!
Bezirkskomitee vom Rote » Kreuz für den Regierungsbezirk Wies¬

baden.

von M e i ste r.

Bezirksverband Vaterländischer Frauenvereine:
Prinzessin Elisabeth zu S ch aum bu rg - Lipp  e.
Kreiskomitee vom Roten Kreuz für den Obertaunuskreis,

v. B e r n u S.

Bad Homburg v. d. H. , den 2 . Januar 1915.

Musterungs und Aushebungs-
Geschäft ISIS.

Das Musterungs und Aushebungsgeschnft 1915 findet statt in
Bad Homburg v. d. d. Höhe , Nassauer Hof am „ Un'.ertor «.
am 1« . Januar 1915 morgens 9 Uhr für die Gemeinden Bad
Homburg v. d. H . und BommerSheim.
am 18 . Januar »915 morgens 9 Uhr für Kirdorf, Friedrichs-
dorf , Königslein , Dillingen , Dvrnholzhausen und Gonzenheim,
am 19 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für Oberurset . Kalbach,
unb Köppern,
am 20 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für Oberstedten, Seul¬
berg , Stterstadt , Weihkirchen , Altenhain und Cronberg,
am 21 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für Ehlhalten , Eppenhain,
Eppstein , Falkenstein , Fischbach, Glashütten , Hornau , Kelkheim,
Mammolshain , Neuenhai », Niederhöchstadt,
am 22 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für Oberhöchstadt
Ruppertshain , Schlohbor », Schneidhain , Schönberg , Schwalback.

Es haben zur Vorstellung zu gelangen alle männlichen Per¬
sonen , die in diesem Jahre 20 Jahre alt werden die im Jahre
1895 geborenen — und alle in früheren Jahren geborene Personen
übe > deren Militärdienstpfllcht noch nicht endgültig entschieden war-
den ist, eiiischliehl' ch der im Besitze des Berechtigungsscheines zum
einjährig -freiwilligen Dienste befindlichen Lerne.

Alle Zurückstellungen haben mit Eintritt der Mobilmachung
ihre Gültigkeit verloren . ^ M

Die Gestellungspflichtigen haben stch zwecks Rangierung —
wie auf der Vorladung angegeben , — eine Stunde vor Beginn de»
Geschäft» - also um 8 Uhr Vormittags - im Musterungs.
Lokal pünktlich elnzufinden . Wer durch Krankheit verhindert ist, zu
erscheinen, hat rechtzeitig vor Beginn des Geschäfts ei» ärztliches
und seitens der Ortsbehörde beglaubigtes Artest einzureichen.

Fehlen ohne genügenden EntschuidigungSgrund oder unpünkt¬
liches Erscheinen wird streng bestraft.

Jeder Gestellungspflichtige muh im AuShebungStermin mit
sauber gewaschenem Körper , namentlich lwt gereinigten Fügen nud
Ohren erscheinen. , . _

Die Gestellungspflichtigen haben ihre LosungSscheine und Vor¬
ladung . «, die zum einjählig -freiwilligen Dienst Berechtigten ihre
Berechtigungsscheine und Barladungen mltznbringen . Messer , Ltöcke
und Schirme , soweit letztere nicht als Stütze für gebrechliche Per¬
sonen dienen , dürfen nicht mitgebracht werden.

Störungen des Aushebungsgeschäsls , sowie der öffentlichen
Ruhe und Ordnung in de» Heimatorten , a»f dem Marsche und in
der Aushebungsstation sind bei strenger Strafe verboten.

Reklamationen können nur in den aüerdriugeudsten Notfällen
berücksichtigt werden und haven die Zurückstellungen nur so lange
Gültigkeit , als der Bedarf an Mannschaften anderweitig gedeckt
werden kann.

Vorstehende Bekanntmachung haben die Magistrate und Ge¬
meindevorsteher in ihren Gemeinden sofort und wiederholt auf ortS-
üblicher Weise zu veröffentlichen . Die Vorladung der Gesteü-
uungspflichtigen zu den vorbezeichneten Aushebungstagen ist
von den Magistraten und Gemeindenorstehern sofort vorzn-
nehmen . Nicht vorgeladei e Gestellungspflichtige, die sich bei diesen
Stellen melden , oder welche etwa amtlich ermittelt werden , find mir
sofort unter Vorlage eines Stammrollenauszuges nnd der
Geburts - bezw Losungsscheine namhaft zu machen . In gleicher
Weise ist bezüglich der Zugänge zu verfahren.

Ueberhaupt erwa .te ich, dah die Magistrate und Gemeindevor¬
steher alle auf das AushevungSgeschäft sich beziehenden Sachen alS
Eilsachen erledigen.

Der Civilvorsitzende der Ersatzkommiffion.
Der Königliche Landrat.
I . B . v. B e r n u s._ _ _

Bekanntmachung!
Bad Hombu >g v. d. H .. den 13 . Januar 1915.

Aus Anordnung de» stello. Generalkommandos des 18 . Armee¬
korps treten sofort folgende Bestimmungen in Krast:
a . Sämtlichen Fabrikanten und Händlern ist die Beräuherung der
bei ihnen lagernden eigenen und fremden Bestände sowie der eige¬
nen bei Spediteuren und in Lagerhäusern lagernden Bestände an
wollenen , woügemischten , halbwollenen und baumwollenen Decken so¬
wie an Filzdecken — soweit nicht die Stücke nachweislich zur Aus¬
führung eines unmittelbaren Auftrages einer Heeres - oder Ma-
rinedienftstelle bestimmt find — bis auf Weiteres oerömen und b.
die Fabrikanten und Händler haben de» örtlichen Polizeibehörden
binnen 3 Tagen nach Eriah der Anordnung eine Aufstellung dieser
Bestände einzureichen , soweit es sich um mindestens 50 Stück in ?-

| grsamt handelt , damit die Heeresverwaltung diese Bestände nötigen¬
falls ankausen kann.

Wird den Polizeiverwaltungen mit dem Ausrrage mitgeteilt,
Nachweisungen über die angemeideten Bestände unter Angabe der
Namen der Besitze'-, sowie Art , Menge und Aufbewahrungsort der
sichergrstellten Decken sofort »ach erfolgter Feststellung spätesten»
aber bi» 18 . dS. Ml » an mich einzusenden , nachdem seitens der
Polizeibehörde festgestellt worden ist, daß alle Bestände angezeigt
sind. „ .

Die Bestände sollen vorläufig in den Lagerräumen zur allein¬
igen Verfügung de» Kriegsministeriums verbleiben , bis der Bedarf
der Heeresverwaltung gedeckt ist. lieber Freigabe einzelner stücke
oder eines Teiles der beschlagnahmten Menge trifft das Kriegsmi-
nisterium später Bestimmung . Die Polizeibehörden werden ange-
wiesen , die Bestände in geeigneter Weise gegen unbefugtes Beiseite-
schaffen bis zun, Eingang dieser Enlscheidiing zu sichern.

Der Königliche Landrat . I . B . : v. BernuS.



LandwivtschafMche

MitLeiLungen
Mreisblatt
^ siir den

Kbertaunus-Mre!s.
Beklag der Hosbuchdruckere!

| ^ \ C 3- S* '* SohnSfe\ " /jfi
IML V Bad vombmg . / JK«

M  S.

Die Zeit macht oft ein grämliches
Gesicht

Indes sie Rosen für uns flicht;
Der Mutter gleich schwatzt sie nicht aus
Was sie zum Christfest trägt in ' s Haus . F. Erimtg.

Kaq qun.M jnv uaq aaqo g ' [ gg aaq ajoqaa& uiaq -um (i
: ijoajjaq qijat uajuuoj,® iaaq n? g(q ziuSuvjaK

I| iu .laqo zavj/x iaaqu »hjuNjquaj »otu >a uk g/g  sjoaflq,ag ) mcß,

giaiSuDjffppjg gaq aa„ rpaaga,Z) a-T
•QI6I uvnuoI -g  uaq 'u | jaaft

■M& St +OJ™ uigxim (qvq  iqiijjbgtptW ) P16J -»gu » k- - - - - . - - -

ErsahKreumitlrl für Stroh.
Bon H. B ., Gutspächter.

Stroh wird in diesen! Jahre stark verfüttert,
daher müssen zur Streu Ersatzmittel herangezogen
werden.

Das vollkommenste aller Streumittel ist wohl
die T o r s str e u , doch hat sie nur den großen
Nachteil, daß sie nicht überall zu haben ist und daher
auch nur da verwendet werden kann, wo ihr
Transport der Entfernung halber nicht zu große
Kosten verursacht. In einer Hinsicht allerdings
steht die Torfstreu dem Stroh nach: sie liefert
einen minder zersetzbaren Mist als dieses. Doch
gebührt der Tor streu bei günstigen Bodenver¬
hältnissen der Vorrang.

DasKartoffelstroh  steht dem Getreide-
stroh an Wert bedeutend nach; erstens gewährt es
den Tieren ein unbequemes Lager und zweitens
ist seine Absorpti onskrast geringer als die des sonstigen
Strohes.

Ungefähr denselben Wert wie Getreidestroh
hat das Stroh der sogenannten Riedgräser
(z. B . Rohrglanzgrass die auf nassen Wiesen
wachsen. Schilf dagegen steht dem Getreide¬
stroh etwas nach.

Eine große Bedeutung als Streumittel hat
mancherorts das Laub,  das man ja, falls man
Waldbesitzer, sozusagen gratis, d. h. ohne Pro-
duktionsk sten erhält. Zwar ist der Wert des
Laubes in mancher Hinsicht ziemlich gering, es
nimmt bedeutend weniger Flüssigkeit auf als
das Getreidestroh und gibt auch nicht einen so
guten Mist wie dieses. Dagegen liegen die Tiere
auf Laub sehr gut. Sein Hauptwert besteht,
wie angedeutet, in seiner Billigkeit. Sollen also
nicht empfindliche Verluste an Düngestoffen ein-
treten, so muß man das Laub stets in reichlicherer
Menge einstreuen als beispielsweise gewöhnliches
Stroh . Run spielt aber bei der Lanbabnahme
aus dem Wald noch ein anderer Umstand mit, als
bloß das Bedürfnis nach einem billigen Streu¬
material, nänilich das Nährstoffbedürfnis des
Waldbodens. Wo man diesem Jahr für Jahr
das Laub entzieht/ da beraubt man ihn seines
natürlichen Düngers, und die Folge davon ist ein
vermindertes Holzwachstum. In welchen! Falle
nun kann man das Laub aus dem Walde entfernen,
ohne der Forstkultur zu schaden? Zunächst
überall und alljährlich an Flußniederungen, die
unter regelmäßigen Überschwemmungenleiden.
Erstens würde nämlich dort das Laub soivieso
durch das Wasser zum großen Teile weggeführt
und zweitens erhält dort der Boden durch das
übertretende Flußwasser völlig hinreichende Nähr¬

stoffzufuhr. Aber auch in Waldbeständen, die nicht
im Überschwemmungsbereichstehen, bringt oft
die Laubentnahme dem Boden nicht nur keinen
Nachteil, sondern sogar einen Vorteil, wenn sie
in Zwischenräumen von 8—6 Jahren erfolgt.
Bleibt nämlich das Laub andauernd auf dem
Waldboden liegen, so bildet sich auf diesem, wenig¬
stens in feuchten Lagen, eine Decke von saurem
luftundurchlässigen Humus. Das zeitweil-ge Ent-
fernen des Laubes mit der Harke trägt daher
indirekt zum besseren Gedeihen der Waldbäume
bei. Und endlich ist es im Interesse der Forst¬
kultur ratsam, bei Neuanpflanznngen zwischen
älteren Beständen das Laub alljährlich zu entfernen,
so lange, bis die jungen Bäumchen eine gewisse
Größe und Wurzelmächtigkeiterlangt haben Liegen
■ber die noch kleinen Pflänzli ge unter einer dichten
Laubdecke sozusagen'begraben, so wird ihre Ent¬
wicklung gehemmt. Endlich steht dem Landwirt
noch das Laub seiner Obstbäumc zur Verfügung.
Das alljährliche Entfernen desselben ist in keiner
Weise schädlich— denn man düngt doch den Obst¬
baum anderweitig —, wohl aber höchst nützlich;
denn unter dem Laube überwintern viele Puppen
und Eier von Baumschädlingen. Wird ihnen
aber die schützende Laubdecke entzogen, so fallen
sie der Kälte zum Opfer, und dem Obstbaum ist
damit ein wesentlicher Dienst erwiesen.

Kurzgeschnittene Tannenreiser  oder
Fichtenreiser  lassen sich auch zur Einstreu
verwenden. Indes hat man sie mehr als Notstreu
denn als Normalstreu zu betrachten; denn erstens
sind sie bezüglich der Absorptionsfähigkeit von
Flüssigkeiten das schlechteste aller Streumittel,
und zweitens liegen die Tiere auf ihnen nicht
sonderlich bequem.

Als ein guter Ersatz des Strohes sind die diesen
ungefähr gleichwertigen S ä g e s p ä n e zu be¬
trachten. Wo man solche bekommen kann, ver¬
säume man nicht, sie zu Streuzwecken zu benutzen.
Die Tiere liegen auf' Sägespänen sehr weich und
warm. Ein gewisser Nachteil derselben ist nur,
daß der Mist weniger handlich wird als bei An¬
wendung von Stroh.

Mancherorts verwendet man als Streumittel
auch trockene,  natürlich nur gesiebte Erde
oder auch trockenen Sand.  Auch dieses
Streumittel sollte nur in Notfällen zur Anwendung
kommen; denn erstens haben die Tiere darauf
ein kaltes Lager und beschmutzen sich, wenigstens
auf Erde, bedeutend mehr als bei Anwendung
anderer, und zweitens macht das regelmäßige
Einstreuen von Erde viel Arbeit. Die Flüssigkeit
und auch das etwa entstehende Aminoniakgaswird
zwar von Erde gut absorbiert. Besser aber, man
verwendet diese bloß auf der Düngerstätte; aber als

Streumittel benutze man sie lieber gar nicht oder
höchstens im Sommer. Im Winter wäre es den
Tieren darauf unbedingt zu kalt. Angesichts
der dargetanen Erwägungen wird es einem
Landwirt nicht schwer fallen, unter den jeweilig
gegebenen Verhältnissen das passendste Streu-
mittel ausfindig zu machen. Er bedenke stets,
ehe er sich für dieses oder jenes entscheidet, daß
alle  die erwähnten Umstünde: Absorptionskraft
für Flüssigkeit, Weichheit und Warmhltigkeit , Ein¬
fluß aus die Beschaffenheitdes Mistes und Preis
stets gemeinsam in Rechnung gezogen wer en
müssen, will man nicht eine unzweckmäßige Aus¬
wahl treffen.

Lcrndwirtschcrst.
Das Säen von Klee- und Grasjamen . Die

Aussaat erfolgt entweder rein oder als Untersaat,
und zwar in den Monaten März oder April. Eine
Überfrucht hat den Vorteil, daß sie den jungen
Klee- und Graspflanzen Schutz gewährt, anderseits
aber auch den Nachteil, daß sie ihnen den Raum,
das Licht und die Nahrung entzieht. Ebenso trägt
eine starke Überfrucht sehr zur Austrocknungdes
Bodens bei. Diese Übelstände bringen der jungen
Kleegrasfaat ernste Gefahren und es ist deshalb
auf sehr kräftigen, reinen Feldern eine Aussaat
ohne Überfrucht vorzuziehen. Da das Kleegras
in diesem Falle schon im ersten Jahre mehrere
Schnitte liefert, so ist der Ertrag auch ohne Über¬
frucht vollständig befriedigend. Am empfehlens¬
wertesten zu einer möglichst gleichmäßigen Ver-
teilung des Samens ist hierbei die Kreuzsaat, in¬
dem die Hälfte des Samens nach der Länge und
die andere Hälfte der Breite des Feldes nach, aus¬
gesät wird. Die allerdings etwas größere Mühe
wird dadurch gleichmäßigen Stand der Saaten
belohnt. In Fällen aber, in denen die Aussaat
unter eine Übersrucht wirtschaftlichgeboten ist,
empfiehlt es sich, nicht mehr als die Hälfte des
zu einer gewöhnlichen Saat erforderlichen Ge-
treides zu verwenden. Am einfachsteng ht natür¬
lich die Unterbringung bei Drillkultur vor̂ sich.
Bei breitwürfiger Saat ist zuerst die überfrucht
einzueggen, dann die größeren Grassamen (z. B.
Raygras) und schließlich di ferneren Gras - und
Kleesamen, darauf das Ganze zu überwalzen.

Anbau von Futterpslanzen . Alle Äcker,
welche nicht sichere Ernten in Körnern oder Hack¬
früchten bringen, sollten doch heute zum Anbau
der Futterpflanzen Verwendung finden. Wir
können heute kaum genug Vieh ziehen, und wir
können dieses nur mit Vorteil, wenn die Grundlage
der Ernährung von der eigenen Wirtschaft be¬
stritten wird. Die Kraftfutter dürfen nur Zulagen
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und Ergänzungen sein. Am billigsten sind Legu¬
minosen oder Hülsensrüchte zu erzeugen, da hier
der teuere Stickstoffdünger auf ein Minimum be¬
schränkt werden kann. Sie sind auch geeignet,
hartem und steinigem Boden noch eine Ernte ab¬
zugewinnen, va ihre starken Pfahlwurzeln am
besten eindringen können. Und sobald mit
Sommerbeginn nur ein Feld leer wird, säe man
Futter ein, man weiß nicht, ob man es trotz guter
Aussicht im Herbst nicht bitter nötig hat.

Um ganz frühe Kartoffeln zu erzielen, muß
man die Frühsorten von Januar an vorkeimen,
indem man sie flach nebeneinander legt und sie
in helle erwärmte Räume bringt. Statt der
langen Kellerkeime treiben sie nun ganz kurze,
dicke Keime, die beim Pflanzen sorgfältig geschont
werden. Derart behandelte Kartoffeln bringen
14 Tage früher Erträge als alle anderen, und die
geringe Mühe lohnt sich reichlich.

Das Ausstreuen des Kunstdüngers aus den
Schnee hat manche Vorteile. Zunächst kann man
sehen, wie der Dünger sich verteilt und so für eine
gleichmäßige Verteilung Sorge tragen. Schmilzt
nun der Schnee, so dringt der Kunstdünger mit
dem Schneewasscr in den Boden ein, wodurch
er sehr fein verteilt lvird und so von den Wurzeln
gut ausgenommen wird. Aber eines paßt sich
nicht für alle, und so ist das Streuen des Kunst¬
düngers bei stark abschüssigen Feldern höchstens
dann zu empfehlen, wenn das Feld in rauher
Furche liegt und unterm Schnee nicht gefroren ist.
Im andern Falle könnte der Kunstdünger mit dem
Wasser leicht abfließeu. Zuni Ausstreuen auf de»
Schnee eignen lief) befand LN gut Thomasmehl
und Kaut  in den oft angeführten Mengen. Sie
zeigen bei dieser Anwendung eine sehr gute
Wirkung und sind Mehrerträge von 25—30 Proz.
keine Seltenheit . Nur denke man immer daran,
nicht einseitig zu düngen. Km.stöünger verlangen
zur vollen Wirkung immer Kalk und ist im Frühling
auch Stickstoffdünger zu geben.

Blutige Milch. Eine Blutvermischung der
Milch kann von einer äußeren Verletzung am
Euter, Aufreißen von Warzen oder Wunden oder
durch eine Entzündung in, Enter hervorgerufen
werden. Auch durch Genuß gewisser Pflanzen-
stoffe, z. B . Schachtelhalm, kann dieses Übel ent¬
stehen. Ist eine Entzündung im Euter vorhanden,
so kann man Bähungen mit warmem Heusamentee
vornehmen. Rach dem Waschen muß das Euter
gut abgetrocknet werden. Unter allen Umständen
muß man verhindern, daß das Euter der Zugluft
ausgesetzt ist, fenier muß die Zitze immer voll¬
kommen rein ausgemolken werden, wenn dies
mit der Hand nicht geht, so nimmt man ein Melk¬
röhrchen dazu. — Man rühmt als Mittel auch das
Schöllkraut. Man kocht es mit Wasser und wäscht
damit das Euter der Kuh. Da man dieses Kraut
nicht überall findet, so kann man auch folgendes
tun : Man bratet Zwiebeln in Butter und reibt
daniit das Euter gut ein. Dann bindet man um
das Euter einen nassen Sack und darüber einen
trockenen. Der letztere Sack muß aber mit Schnüren
gut befestigt werden, damit bas Ganze warm ge¬
halten wird und das Wasser verdunsten kann.
Diese Umschläge müssen alle 7—8 Stunden er¬
neuert werden, bis das Übel behoben ist.

HUrrdviebzucht.
Salzfütterung an Milchvieh. Wird die Ver¬

abreichung von Salz eingestellt, so verspüren die
Kühe keinen Nachteil für eine Zeit , die von einem
Monat bis zu einem Jahre wechselt; dann tritt
aber plötzlich eine große Verschlechterung in dem
allgemeinen Zustande der Tiere ein, sie zeigen
Mangel an Freßlust, rauhes Fell , Vermiudernng
des Lebendgewichtes, Abnahme der Milchaus¬
scheidung usw. Diese Erscheinungen treten am
stärksten bei sehr milchergiebigenKühen hervor
und äußern sich namentlich zur Zeit des Gebärens
oder unmittelbar nachher. Eine Heilung tritt
schnell ein, wenn das Salz wieder von neuem
verabfolgt wird. Man kann daraus schließen,
daß das normal in dem Futter enthaltene Chlor-
natrtum , dessen Menge für Rinder, die keine
Milch produzieren, vollständig genügt, nicht hin¬

reicht, um die Milchtiere gesund zu erhalten,
für welche daher ein Salzzusatz zum Futter un¬
erläßlich ist. Abu.

Die Kälberruhr . Auf diese verheerende
Krankheit ist in dieser schweren Zeit großes Gewicht
zu legen. Gilt es doch zur Volks- und Heeres¬
ernährung die Rindviehbeständezu erhalten und
nach Möglichkeit zu vermehren. Da ist jedes
Kalb äußerst wertvoll, und es soll nicht ein einziges
Tier verloren gehen. Aber zuweilen kommt ein
ruhrartiger Durchfall bei Kälbern vor, der oft
schon innerhalb drei Tagen zum Tode führt. Die
Ursache hierfür ist gewöhnlich im Futter zu suchen.
Namentlich dann, wenn den säugenden Kühen
vor und nach dem Kalben sauer gewordene Treber
gegeben werden, ist die Kälberruhr unausbleiblich.
Ais Mittel zur Heilung werden vielfach die sog.
Thüringer Pillen empfohlen. Das Impfen darf
ebenfalls nicht versäumt werden.

Was kostet die Aufzucht eines Kuhkalbes bis
zum Kalben ? Diese Frage ist für jeden Vieh¬
züchter besonders interessant. Es sei daher versucht,
sie zu beantworten. Dabei rechnen wir den Wert
des Kalbes auf 80 Mk., seine Ernährung
1. Lebensjahre mit 166 Mk., im 2. mit 129 Mk.
und im 3. mit 90 Mk. Für Haltung, Pflege,
Stallung usw. sind ungefähr 60 Mk. zu veran¬
schlagen. So kommen insgesamt rund 485 Mk.
Aufzuchtskosten heraus. Demnach kann ein
Erstling nicht unter 600 Mk. verkauft werden. Abu.

Die Wintersiitterung der Schafe. Bei der
Winterfütterung der Schafe muß die Futterration
nach dem Körpergewicht der Tiere berechnet
werden. Ein erwachsenes Schaf braucht je nach
Größe l1/*—2 Kilogramm Trockenfutter. Dieses
kann in Heu und Stroh bestehen, jedes zur Hälfte.
Mutterschafe erhalten während der Säugezeit
0,5 Kilogramm Heu mehr pro Lamm. Das Heu
soll von trockenen Wiesen stammen und blätterreich
sein. Mutterschafe und Lämmer niüssen das beste
Heu erhalt n. Schimmeliges und verschlämmtes
Heu ist den Schafen sehr schädlich, Verla,nmen,
Lämmerlähme, Wassersuchtund Lungenübel sind
seine Folgen. Saures Futter dürfen auch nur
Schlacht-Hammei erhalten. Körnerfutter, Gerste
und Hafer, ist den Schafen im Winter unentbehrlich.
Böcke müssen während der Sprunqzeit haupt¬
sächlich Körner erhalten und geschwächte Lämmer
mü'sen durch Körnerfutter gekräftigt werden.
Hülsenfrüchte, Lupinen, Erbsen, Bohnen, sind den
Schafen sehr dienlich, doch nur geschrotet. Indes
dürsten sie nicht zu viel Lupinen erhalten, denn
diese erzeuge» nicht selten eine gelbsuchtähnliche
Krankheit. Kartoffeln, Runkeln, Möhren sind als
Beifutter auch sehr zu empfehlen, namentlich dann,
wenn man nicht genug Heu und Stroh hat . Für
Mutterschafe sind diese Futtermittel um so zweck¬
mäßiger, als sie viel Milch erzeugen. Daß sie
nicht angefault oder gefroren sein dürfen, ist
selbstverständlich. Li luhen lverden am besten
trocken gefüttert. Branntweinschlempe usw. mit
Häcksel und Spreu gemischt dürfen nur Mast¬
hammel erhalten. Sauer dürfen diese Futter¬
mittel aber nicht verabreicht werden. Buch¬
weizenstroh ist allen Schafen ebenfalls sehr schädlich.
Salz muß wöchentlich auf jedes Stück 15—23 Gr.
gegeben werden. Das Tränken hat täglich zweimal
zu erfolgen. Frisches, klares, aber verschlagenes
Brunnenwasser ist dazu nötig. Das Streuen des
Stalles darf selbstverständlich nicht lässig betrieben
werden. Auf jedes Schaf sind 0,25 Kilogramm
Stroh zu rechnen. Gips empfiehlt sich zum
lkberstreüen, da er das Entweichen des Ammen als
verhindert. Die Winterfütterung der Schafe hat
jedoch nach zwei Gesichtspunkten zu erfolgen:
Erhaltung und Mästung. Das Mastfutter muß
natürlich erheblich eiweiß- und stickstoffreicher
sein, als das Erhalwngsfutter . Abu.

Schafzucht.

Ziegenzucht.
Durchtrittigkeit der Ziegen. Die Durch-

trittigkeit tritt in zwei verschiedenen Arten auf.
Man findet sowohl durchgetretenen Fuß mit ge¬
brochener Fußachse, dabei aber normaler Klaue,
dagegen aber auch mit zu langer Klaue, sogen.
Schnabelschuhe. Leider kann man diese krank¬

haften Zustände noch recht häufig und zwar
meistens an den Hinterfüßen wahrnehmen. Das
Fesselbein steht nicht in gerader Linie zur Fuß¬
achse, sondern nach hinten durchgebogen, und
zwar ist dann ein Beschneiden der Klauen nicht die
Schuld. Nicht selten findet man auch zu steile
Stellung des Kniegelenkes als eine Begleit¬
erscheinung der Durchtrittigkeit. Auch kommt
eine allgemeine Schwäche der Muskeln undSehnen
im Verhältnis zum Oberkörper in Betracht. Schon
im Alter von zwei Monaten kann man diese Er¬
scheinung bei Lämmern wahrnehmen, dagegen
tritt sie meistens erst im Alter von 6 Monaten
offen zutage. Bevor man der Hebung der Ziegen¬
zucht näher trat , konnte man sehr oft Mißgestalten
bei Ziegen wahrnehmen, die sich sogar vererbten,
was freilich bei der damaligen schlechten Haltung,
Pflege und falschen Fütterung auch nicht sehr
verwundert. Bei Böcken tritt die Durchtrittigkeit
sehr leicht während der Deckperiode auf und
namentlich, wenn die Tiere zu oft und zu früh in
Anspruch genommen werden. Man muß den
Böcken daher ein genügendes Quantum Kraft¬
futter geben und ihnen auch die nötige Bewegung
zuteil werden lassen. Die Annahme, daß die,
Tiere des Kraftfutters , wie gequetschten Hafer usw.
nur während der Deckperiode bedürfen, ist durchaus
falsch; die Zuchtböcke sollen vielmehr während
des ganzen Jahres ein genügendes Quantum
Kraftfutter erhalten. Abu.

Kaninchenzucht. r*
Speichelfluß der Kaninchen ist eine Folge

von zu reichlicher Gabe wasserhaltigen Grünfutters,
wie beispielsweise Kohl- und Rübenblättern.
Aber auch dumpfige unreine Stallungen können
die Veranlassung zu dieser Krankheit bilden.
Die Krankheit kennzeichnet sich durch Auslauf von
Speichel aus dem Maule, und bald wird dadurch
auch Hals und Brust benäht. Wenn diese
Krankheit weiter sortschreitet, so erhält der Speichel
eine dicke gelbliche Form . Sobald man dieses
Leiden bei den Tieren feststellt, ist tie größte
Aufmerksamkeit und Pflege am Platze. Meistens
werden die jungen Tiere von diesem Leiden
befallen, aber auch bei älteren kann man dasselbe
beobachten, und bei diesen ist es dann besonders
gefährlich. Um hier Abhilfe zu schaffen, muß
man zuerst die Grünfütterung gänzlich einstellen.
Als Heilmittel löst man 20 Gramm zerfallenen
Mann in ein viertel Liter lauwarmen Wassers
auf und taucht bei den jungen Tieren Maul und
Nase täglich 2—3 mal in diese Lösung. Den
älteren Tieren gibt man außerdem täglich noch
eine Messerspitze Glaubersalz und Schwefelpulver
ein, bis Besserung bemerkbar wird. Alm.

Wienenzucht. "3«
_SLAj.

Zehrung der Bienenvölker. Die Zehrung der
einzelnen Bienenvölker während der Zeit vom
10. Oktober bis zum 1. April ist nach gewissenhaft
ausgeführten Versuchen folgende: 1. bei Frei¬
standsvölkern in dünnwandigen Wohnungen 6,3
Kilogramm, 2. bei Freistandsüberwinterung in
doppelwandigen Bauten 4,06 Kg., 3. bei der
Überwinterung im Keller 2,1 Kg., 4. in einem
mäßig geheizten Raum 2,07 Kg., 6. in der Erdmiete
2,05 Kg. Wenn die Völker in der Erdmiete auch
am welligsten zehren, so hat die Erdüberwinterung
doch auch wieder ihre sehr großen Nachteile und
kann daher allgemein nicht empfohlen werden.

^  Itlnitlnui und ürllerwirlschnst. ^
Weine sollen in Flaschen so lagern, daß der

Wein den Pfropfen umspült, denn die Weine
halten sich so am beste». Manchmal schmecken
Weine nicht, wenn sie nicht richtig serviert werden.
So sollen Rhein- und Moselweine kalt, Rotweine
temperiert vorgesetzt werden. Rotwein warin
halten. Rotwein kann nur wenig Kälte vertragen
und verliert durch Lagern in tiefer Temperatur
schnell Boquet und Geschinack. Ein guter Rot¬
weinkeller soll nie unter 10 Gr. Cel, (—) abgekühlt
werden, ein paar Grad höher sind besser als
weniger.
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Nur hoch den Krpj , und Tränenfluh,
Den lah nur fort bis morgen,
Wie »lies hier vorüber mutz.
So auch die Zeit der Sorgen.
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Im Kamps um die Zulunst und Gegenwart
Da spannt sich Muskel und Sehne,
Und packt dich das Leben auch noch so hart,
Zeig ' ihm nur lachend die Zahne.

Einzrltaniicn.
/Ws

M uf meiner Heimat Bergeshöh 'n
rlÄ Einzelragende Tannen steh'n.Einzelragende

Frei und schutzlos,
Kahl und schmucklos

Streben einsani sie einpvr.

Auf meinem Weg durchs Erdenland
Hab ' solche Seelen ich gekannt —

Ernst und wortlos,
Stark und furchtlos

Streben sie einsam empor

Einzeltannen ! Einzelseelen!
Ob euch Lieb und Wärme fehlen,

Daß ihr freudlos,
Stolz und klaglos

Strebt in Einsamkeit empor ? —
M . R,

I I

Gksundhrilspsikge im Winter.
Von Or . Walter Bvnegg.

Unter den Faktoren , die im Winter auf die
Gesundheit von Einfluß sind , steht die Kälte
obenan , neben ihr konimt die Feuchtigkeit in
Betracht , die freilich in einem „idealen Winter"
sehr gering sein soll, und die plötzlichen Witterungs¬
umschläge , an denen gerade unser Winter so reich
ist. Die Kälte wirkt in erster Linie auf die Haut,
sie macht blutleer im Anfänge ihrer Wirkung,
bringt es aber auch zuwege , daß sie, namentlich
bei höheren Kältegraden , reichlicher als sonst vom
Blute . -durchflossen wird , Wenn das geschieht,
so beruht es auf einer Lähmung feiner Fäserchen,
die die Ausgabe haben , die Blutgefäße zusammen¬
zuziehen und so den Körper vor einer allzugrvßen
Abgabe seiner Wärme schützen. Heftige Kälte
kann ferner die Haut genau so verbrennen , wie
die sengende Sonnenhitze . Es ist eine merk¬
würdige Erscheinung , daß Kälte und Hitze dieselbe
Wirkung haben . Diese Wirkung erstreckt sich aber
nicht nur auf die Veränderungen in der Haut,
sondern auch auf das Gefühl , Die Chemie ist
heute imstande , ganz enorme Kältegrade künstlich
zu erzeugen . So vermag sie die Kohlensäure,
die ja in Technik und Industrie so mannigfache
Verwendung findet , so stark, abzukühlen , daß sie
die Form des Schnees annimmt . Greift man
nun so ein Stück Kohlensäureschnee au , so fühlt
man nicht , lvie man erlvarten würde , Kälte
sondern eine ganz bedeutende Hitze in der Hand,
und hält man so ein Stück längere Zeit fest, so
zeigen sich ganz respektable Brandwunden , Vor
der Hitze hat die Kälte jedenfalls das voraus , daß
man sich sehr leicht gegen sie schützen kann. Nur
die unbedeckten Kürperstellen , Gesicht, Hals,
Hände sind ihr preisgegeben . Es gibt aber ein
Mittel , um auch diese gegen allzugroße Kälte zu
schützen. Dieses Mittel besteht darin , daß die un¬
bekleideten Körperstellen mit einer tüchtigen Lage
Fett bedeckt werden . Am besten eignet sich dazu
ein nicht zu weiches Fett , also etwas Rindstalg,
Das Fett ist ein schlechter Wärmeleiter , es nimmt
deshalb weder die äußere Kälte leicht auf , noch
gibt es die Körperwärme , die in die Haut aus¬
strahlt , allzuleicht her . Im nördlichen Rußland
und in Sibirien gehört die Bedeckung der Haut
mit Fett so sehr zu den alltäglichen Gewohnheiten
der Bevölkerung , daß niemand im Winter das
Haus verlassen würde , ohne sich vorher eingefettet
zu haben . Unbrauchbar ist diese Methode des
Schutzes vor Kälte nur an den Füßen , an denen
manche Leute ganz besonders durch di« Kälte zu

leiden haben . Gegen kalte Füße gibt es aber
(natürlich außer der warmen Fußbekleidung)
andere Mittel , Am einfachsten ist es , in die Schuhe
nach der Form der Sohle geschnittene Stücke
Kork oder Torf zu legen . Da diese Substanzen
ebenfalls schlechte Leiter der Wärme sind , wird
durch sie der Kontakt des Fußes mit dem kalten
Boden aufgehoben . Das Kältegefühl in den
Füßen und das Abfrieren derselben hat aber
gerade in diesem Kontakte zwischen Boden und
Fuß seinen Grund,

Die Feuchtigkeit sowohl als auch die plötzlichen
Witterungsumschläge machen sich cm unange¬
nehmsten in den Atmungsorganen bemerkbar,
Nasen - und Mundhöhle , Kehlkopf und Luftröhre
und die feinen Verzweigungen der Lunge , die so¬
genannten Bronchien , sind gegen diese Unbill
der Witterung so ziemlich bei allen Menschen
empfindlich , was freilich nicht hindert , daß manche
Leute in dieser Hinsicht ganz besonders empfindlich
sind, daß sie besonders leicht zu Krankheiten dis¬
ponieren , die hier ihren Ursprung haben . Die
gewöhnlichen Folgen der großen Feuchtigkeit und
der unvermittelten Witterungsumschläge sind,
wie gesagt , der Schnupfen und die verschiedensten
Formen des Katarrhes , der Rachen -, Luftröhren-
und Bronchialkatarrh , Es ist nicht unsere Aufgabe,
hier auseinanderzusetzen , wie man solch einen
Katarrh , wenn er einmal da ist, wieder los wird,
sondern lediglich die Mittel anzugeben , die einen
wirksamen Schutz gegen das Auftreten des Ka¬
tarrhes bieten . Da muß aber zunächst gesagt
werden , daß die Überempfindlichen überhaupt
nicht völlig sicher geschützt werden können , sie
bringen oft einen Katarrh nach Hause , trotzdem
sie sich alle erdenkliche Mühe genommen haben,
um von ihm verschont zu bleiben . Das liegt daran,
daß der Katarrh eben sozusagen „in der Luft
liegt " , und daß wir leider unsere Atmungsorgane
nicht einpacken können , bevor wir das Hqus ver¬
lassen. Für diese Überempfindlichen gibt es
deshalb nur ein ganz sicheres Mittel und ein
nahezu sicheres, um sie vor Erkrankung zu be¬
wahren , Das erstere besteht darin , an feuchten
Tagen und an solchen Tagen , an denen ein Witte¬
rungsumschlag eingetreten ist, die nicht zu lvarme,
jedenfalls aber gleichmäßig temperierte Stube
nicht zu verlassen , das letztere darin , die Ansgänge
an solchen Tagen auf das dringend Notwendige
zu beschränken, sie aber durch Benützung von
Wagen und Trainbahn zugleich nach Möglichkeit
abzukürzen . Für alle anderen ist das beste Mittel
zuin Schutze vor Witterungsschäden die Abhärtung,
Wer gewohnt ist, bei feuchtem , naßkaltein und
unbeständigem Wetter auszugehen , dem schadet
das auch nicht im geringsten . Nur darf er aus der
Abhärtung nicht einen Sport machen wollen,
denn die Gesundheit ist doch eine zu kostbare
Sache , als daß sie zu Paradezwecken mißbraucht
werden darf . Und eine absolute Abhärtung , eine
absolute Gefeitheit gegen die gesundheitlichen
Nachteile der Witterung gibt es nicht , oblvohl
uns so mancher Gesundheitsprotz dies glauben
machen möchte . Es empfiehlt sich unter allen
Umständen folgende Verhaltungsmaßregeln zu
beachten : Zunächst sollte man niemals ans dem
warmen Zimmer direkt in die kalte Luft hinaus¬
treten . Es genügt , ein paar Augenblicke in der
Ubertemperatur der Stiegcngänge oder des
Hausflures zu verweilen , um den jähen Temperatur¬
abfall , der sich beim Betreten der Straße fühlbar
macht , in seiner Wirkung auf den Organismus
abzu chwächen. Sodann darf aber der Raum,
den man eben verlassen hat , selbst nicht zu >varni
sein. Das unsinnige Feuern , das man bei uns
so häufig trifft , kann die schwersten Folgen für die
Gesundheit haben . Es macht einen jeden Aus¬
gang zu einer gesundheitlichen Gefahr , und mehr
noch ; es macht ein ausgiebiges und wiederholtes
Lüften der Wvhnräume tagsüber so gut wie un¬
möglich , Weiter ist es dringend geboten , daß im
Winter die Kleidung immer dieselbe lvarme und
wetterdichte bleibe , Biele Leute haben die Ge¬

wohnheit , gerade bei feuchtein Winterwetter sich
leichter zu kleiden, dem Witterungswechsel ent-
prechend , einen Wechsel der Kleidung vorzu¬

nehmen , Das ist durchaus unzweckmäßig , denn
die leichtere Kleidung schließt die Haut nicht so
gut nach außen hin ab , und die Folge ist, daß die
Feuchtigkeit besser an die Körperoberfläche und
durch sie iu das Körperinnere gelangen kann . Die
Körpertemperatur sinkt und — die Erkältung ist
fertig , Leute , die beim winterlichen Witterungs-
lvechsel leicht in Schiveiß geraten , tun gut , immer
unter dem Hemd ein leichtes kurzes Wollhemd zu
tragen , dessen Gewebe den Schweiß aufsaugt.
Daß eine Erkältung nicht nur auf die Atmungs¬
organe wirkt , sondern daß sie auch andere Organe
des Körpers recht lästig fällt , ist ja bekannt . Ins¬
besondere haben die Verdauungsorgane unter
ihr zu leiden , Dannkatarrhe in ihrem Gefolge
sind nicht seltener als die anderen Katarrhe . Ähn¬
liches gilt auch von der übergroßen Kälte,

Küche und Keü 'eu.

Kastaniensuppe . Nachdem man die äußere
Schale von so viel Kastanien als man braucht,
entfernt hat , brüht man sie mit kochendem Wasser
und häutet sie ab . Dann dünstet man sie in etwas
Butter und Zwiebeln , streut ein wenig Mehl
darüber und füllt nach und nach mit Fleischbrühe
auf . Dann treibt man die Kastanien durch ein
Sieb , verdünnt so viel , wie notwendig mit Fleisch¬
brühe , läßt die Suppe nochmals aufkochen und
richtet sie über Kalbsmilchwürfel und gebähte
Weckschnitten an,

Reis als Gemüse . Doppelt so viel kaltes
Wasser als Reis , etlvas frische Butter . Der Reis
wird verlesen , in ein Sieb getan , zuerst mit kaltem,
dann mit lauwarmem und zuletzt mit heißem
Wasser abgewaschen . In einem gutschließenden
Topf wird der Reis mit Wasser und Salz hin¬
gestellt und rasch aufgekocht . Ist das Wasser
eingekocht, stellt man ihn abseits und zerpflückt die
frische Butter darauf . In einer Stunde ist er
gar und wird mit Parmesankäse serviert.

Kcrusivivt scherst.

Wachsreste sollten niemals den ganzen Winter
über zerstreut nmherliegen oder in leeren Bienen¬
körben bis zum Gießen der Waben aufbewahrt
werden . Sie bilden so eine wahre Brutstätte für
die Wachsmotte.

Ein Mittel , um zu erproben , ob der Honig
echt ist. Man mische 2 Löffel Honig mit 6 Löffel
Weingeist und schüttele die Mischung tüchtig.
Echter Honig löst sich in Weingeist , während das
Fabrikat einen weißlichen Bodensatz hinterläßt.

Kinderpflkse u»d -Erziehung.

Ueber das Schlasen der Kinder . Ein gesundes
Kind schläft immer mit geschlossenen Augen.
Sind dagegen die Augenlider im Schlafe halb
geöffnet , schläft das Kind sehr unruhig , und
knirscht dasselbe mit den Zähnen , so ist dies nicht
immer ein Zeichen von Würmern , aber stets ein
Zeichen , daß der Tarmkanal in Unordnung ist.
Ist das Gehirn angegriffen , so stöhnt das Kind im
Schlafe , fährt schreiend , uf und greift sich auch
wohl nach dem Kopfe . Bei ernsten Gehirn¬
leiden ist das Kind schwer zum Bewußtsein z>l
bringen . An der heißen Haut , deni geröteten
Gesicht und dem beschleunigten Puls erkennt nian,
ob das Kind Fieber hat . Ist nur ein Backen rot
und der andere blaß , so ist Zahnfieber vorhanden.
Sind die Nasenlöcher »veit aufgetriebeil und be-
ivegen sich die Nasenflügel auf und ab , so sind die
Atnnmgsorgane mit angegriffen und Lunge,,-
entzündung im Anzuge . Gegen Schlaflosigkeit
der Kinder bewähren sich besonders die homöo¬
pathischen Mittel : Aconit , Bellad , Chamomilla.
Coffea , Apis , Ferum phosph.
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<f>Kcrus - unö Bimmer ^avicn . «Z»
Aon Kiihlhrn- und ßlütrnjwrigkn.

Es ist eine ebenso alte als viel und gern geübte
Sitte vieler Blumen - und Pflanzenliebhaber,
während der froststarren Wintermonate an ab¬
geschnittenen Zweigen fr hblühender Gehölzarten
Kätzchen und Blüten zur frühlmgskündenden Ent¬
wicklung zu bringen , und solange es sich hierbei
nicht um eine beklagenswerte und naturver¬
wüstende Massenberaubung kätzchenblütiger Baum¬
bestände der freien Landschvft , sondern lediglich
um einige wenige von gelegentlichen Spazier¬
gängen als Frühlingsgruß aus Feld und Wald
nnt heinigebrachten Zweigen oder schließlich gar
nur um solche des eigenen Besitzes in , Hausgarten
handelt , ist das Treiben derselben im oder am
winterlichen Blumenfenster eine ebenso interessante
als freudebringende Beschäftigung , gegen die die
vielfach erhobenen Bedenken lieb - und ruchloser
Naturverwüstung ebenso grundlos als unangebracht
sind , will man überhaupt noch eine pflanzen¬
sportliche Beschäftigung mit Objekten des land¬
schaftlichen Vegetationsbildes gelten lassen und
nicht schon dem Grunde nach verbieten . — Zu den
„Kätzchenblütern " gehören bekanntlich alle die¬
jenigen Laubholzartcn , die ihre aus einer größeren
oder geringeren Anzahl Staubgefäßen bestehenden
männlichen Blüten zu mehr oder weniger langen,
senkrecht oder graziös gebogen herabhängenden
Traubenständen weißer , grauer , grüner , gelber
oder brauner Färbung ausformen und hiermit in
der Frühlingslandschast einen ebenso malerischen,
formenschönen und farbenharmonischen Anblick
gewähren , als auch eine durchaus typische Er¬
scheinung im Pflanzungsbilde darstellen . — Neben
den Weiden (Salix ), den Haselnüssen (Corylus ),
den Pappeln (Popolus ) und den Erlen (Ainus ),
die ihren eleganten Kätzchenbehang bereits im
Februar/März erscheinen lassen, kommen hierfür
auch die Birken (Betula ), die gemeine Walnuß
(Juglans regia ), die Hainbuche (Carpinus Betulus)
und die Sommer - oder Stieleiche ( Quercus
pedunculata ) in Betracht , von denen sich jedoch
der Kätzchenbehang der erstgenannten Baumarten
weit üppiger , voller und malerischer als der der
letztgenannten Gehölze entwickelt, so' daß sie ans
diesem Grunde vom Laienpublikum für in Rede
stehende Zwecke allen anderen vorgezogen werden.
— Auch unter den Blütenftränchern werden nur
Arten frühblühenden Charakters bevorzugt , da
einmal an diesen die Blumenknospen naturgemäß
weiter vorgebildet und demzufolge leichter zur
W>tterentwicklung zu bringen stnd , und andererseits
spät blühende Sträncher den Reiz der Frühlings-
sündung überhaupt nicht besitzen würden . — Die
dankbarsten Zweige dieses Zweckes liefern jeden-
kalls die japanischen Forsythien in den Arten F.
suspensa , F . viridissima und F . Fortunei , die sich
dicht mit glänzenden , goldgelben Glockenblumen
besetzen und hiermit einen entzückenden und farben-
ivirkenden Effekt erzielen . Ebenso willig und
reichlich erscheinen auch die Hellpurpur , weiß und
karminrot gefärbten , starkduftenden Blumen der
verschiedenen Seidelbastarten (Daphne Mezereum ) ;
leider sind jedoch diese Sträncher nur schwach¬
wüchsig und empfindlich für einen Schnitt , so daß
Zweige hiervon nur von besonders starken Exem¬
plaren geschnitten werden dürfen , will man dem
Aussehen des Strauches nicht schaden. Ferner
lassen sich willig zur Blumenentsaltung zwingen
Zweige von Süß - und Sauerkirschen , von persisckiem
»nd gewöhnlichem Flieder (Syringen ), von den
verschiedenen farbenschönen Sorten der japanischen
Scheinquitte (Cydonia ), von der persischen Blut-
pflanme (Prunns Pissardi ), von den weiß - und
roiblühenden Mandeln (Prunns triloba und chi-
nensis ), von der gefüllten Schlehe (Prunns spinosa)
»nd schließlich auch von den Weiß - und Rotdornen
(Crataegus ) und den zierblumigen , trauben-
blütigen Johannisbeeren (Ribes ).

Was nun die Praxis des Verfahrens selbst

anbeirifft , so sollten die Zweige im allgemeinen
nicht vor Neujahr und möglichst von der Sonnen¬
seite der Kronenspitzen geschnitten werden , da
sich erst nach diese Zeit , d .h . mit dem Näherkommen
des Eintritts der natürlichen Saftzirkulation , die
Btütenaugen durch ihre größere Anschwellung
auch für die Laien deutlicher erkennbar machen,
denen nicht in allen Fällen durch eine paariveise
Anordnung der Knospen eine sichere Unterscheidung
für diese von den im allgemeinen flacher liegenden
Blattknospen ohne weiteres gegeben ist. Ferner
sollen die zur Verwendung kommenden Zweige
eine Mindestlänge zwischen 30 und 40 Zentimeter
besitzen, völlig ausgereift , gesund und kräftig ent¬
wickelt und möglichst gleichmäßig mit Blüten¬
knospen besetzt sein . Bei herrschendem Frost¬
wetter ist das Schneiden möglichst zu vermeiden;
muß es aus besonderen Gründen aber dennoch
geschehen, so sind solche Zweige in ungeheizten
Räumen und an schattigen Plätzen langsam auf-
zutanen , da durch ein plötzliches Auftauen in hohen
Temperaturen die Zellengeivebe zerreißen und
späterhin für die Entwicklung der Knospen nutzlos
sein würden . Befinden sich die geschnittenen
Zweige in ungefrorenem Zustande , so werden
sie unten mit einem scharfen Messer mit einer
möglichst langen und glatten Schnittfläche versehen
und dann in zivangloser und nicht zu dichter An¬
ordnung in fußsicheren , schlankgeformten Be¬
hältern (Glasoasen , Japanvasen oder ähnliche
gesteckt, die täglich mit tanivarmem Wasser ftisch
gefüllt werden . Damit sich die Knospen an den
Zweigen nur langsam , dafür aber um so gleich¬
mäßiger und schöner entwickeln , ist es notwendig,
die Behälter während der ersten acht Tage in nur
mäßig geheizten Räumen aufzustellen und auch
möglichst vom direkten Lichte fernzuhalten und
erst dann höheren Temperaturen und dem Sonnen¬
lichte anszusetzen , wenn das Anschwellen der
Knospen deutlich erkennbar ivird . In der Regel
wird dies nach Verlauf von vierzehn Tagen der
Fall sein . Die ausbrechenden Kätzchen der Sahl-
weide (Salix caprea ) bedürfen hierbei einer ganz
besonderen Beachtung , da sich infolge der trockenen
Zimmerluft ihre Deckhüllen nicht selten so ver¬
härten , daß die Kätzchen außerstande sind , sie aus
eigener Kraft abzuwerfen und nur kümmerlich
zur Entwicklung gelangen , ivenn die hemmenden
Blütenhn ' en nicht nach fünf bis sechs Tagen
durch Menschenhände entfernt werden . — Bei
herrschendem Frostwetter und während der Nacht
empflehlt es sich, die Zweiggefäße aus dem Fenster
zu nehmen und im Zimmer an Hellen und wärmeren
Plätzen aufzustellen , da die aufkommenden Kätzchen
und Blüten nicht nur frostempfindlich sind , sondern
auch durch pliftliche Temperaturschwankungen
in ihrer gleichmäßigen und normalen Ausbildung
unliebsam gestört werden.

Ein neueres Verfahren dieser Praxis ist die
Anwendung eines sogenannten Warmbades , in
welches die zu treibenden Zweige etwa zwölf
Stunden bei einer dauernden Temperatur von
25 bis 80 Grad Celsius gelegt werden , und nach
welchem sich z. B . die Zweige vom Haselnußstrauch
und der Forsythia bereits nach 20 bis 25 Tagen
dicht mit gut ansgebildeten Kätzchen behängen
und selbst schon vom November ab diesem Treib¬
prozesse unterworfen werden können . Seine
Erklärung findet dieses Verfahren darin , daß das
warme Wasser den Ruhestand der Zellen sofort
aufhebt und eine schnelle Schwellung der Knospen
herbeiführt , und daß die gesteigerte Wassertempe¬
ratur chemische Prozesse auslöst , die den unter¬
brochenen Wachstumsprozeß neu beleben und eine
erhöhte Wasseraufnahme durch die Zellen und
dadurch wieder den schnellen Austrieb der Knospen
fördern . — Da dieses Verfahren aber immer von
dem Vorhandensein entsprechender technischer
Einrichtungen abhängig ist, wird sich das Laien-
publiknm doch wohl bis auf weiteres mit der ein¬
facheren älteren Praxis abfinden müssen , da sie

unter Beachtung der vorstehend gegebenen Finger¬
zeige überall anwendbar und auch mit gutem
Erfolge durchzuführen ist, wodurch namentlich
and ) Frauen die Möglichkeit gegeben ist, das Heim
mit lieblichen Frühlingsboten zu schmücken, ohne
hierfür b sondere Einrichtungen schaffen und
außergewöhnliche Kosten, Mühe und Arbeit
aufwenden zu müssen.

Schließlich sei noch bemerkt , daß sich die einmal
in Blüte stehenden Zweige dadurch auf längere
Zeit bei gutem Aussehen erhalten lassen, wenn
man sie möglichst kühl und aus dein Sonnenlicht
stellt, die Zweige unten täglich ftisch anschneidet
und die Behälter ausschließlich bei täglichem
Wechsel mit kaltem Wasser anfüllt.

Emil Gienapp,  Hamburg.
- • -

Abgeblühte Hyazinthenzwiebeln werden nicht
ihrer Blätter beraubt , sondern an einen srostfreien
Ort gestellt , wo die Blätter einschrumpfen und
die Ballen vollkommen austrocknen können , dann
erst werden die Blätter abgeschnitten , die Zwiebeln
gereinigt und trocken aufgehoben . Im Herbste
pflanze man sie wieder ins Freie in nahrhafte
Erde aus und halte sie den Winter über etwas
gedeckt. Wenn sie dann im Frühjahr austreiben,
werden die Blütenschäfte , so wie sie sich zeigen,
ausgebrochen , wobei die Bruchstelle mit etwas
Holzkohle zu bestreuen ist. Dadurch kommen die
sonst der Blüte zugeführten Nahrungsstoffe der
Zwiebel zugute . Nachdem die Zwiebel dann
den Sommer über wieder trocken verwahrt ist,
wird sie im Herbst eingepflanzt und lohnt dann
die Mühe , die man sich mit ihr gemacht , nochmals
durch schönes Blühen im Winter.

Was können wir bei schlechter Witterung tun?
Wenn die Witterung nicht das Arbeiten im Freien
gestattet , so richten wir unser Augenmerk auf die
Vorräte an Baumpfählen , Bändern usw . : es läßt
sich hier an schlechten Tagen viel vorbereiten.
Wir schälen, spitzen, brennen und teeren die Banm-
psähle , welche jetzt in den Forsten billig zu lausen
sind . Auch die Geräte werden ausgebessert.

Beim Düngen der Erdbeeren ist Vorsicht
geboten und darf dasselbe im Frühjahr nie über¬
trieben werden . In gar vielen Fällen ist cs besser,
jetzt gar nicht , sondern erst nach der Ernte im
Sommer und Herbst zu düngen , wenn man sich
aber zu einer Düngung im Frühjahr veranlaßt
fühlt , so wähle man hierzu schon ganz verrotteten
Dünger , oder auch nur Komposterde und überziehe
mit dieser die Beete , ohne sie einzuhacken, oder
hacke dieselbe nur flach ein . Flüssige Düngemittel,
weil sie schneller wirken , sind in der Regel Düngern
von fester Form im Frühjahr vorzuziehen , er¬
heischen aber bei ihrer Anwendung große Vorsicht,
sind nur verdünnt zu reichen und dür .en nicht aus
die Pflanzen selbst gebracht werden

Etwas Pastinake sollte in jedem Gemüse¬
garten gezogen werden , denn die stark aromatisch
schmeckenden weißen fleischigen Wurzeln werden
gerne gegessen. Ein Beet Pastinaken reicht für
die größte Wirtschaft aus . Es stehen drei Garten¬
formen der Pflanze zur Verfügung : die Jersey -,
die Studenten - und die Zuckerpastinake. Man
hackt und verzieht sie je nach Bedarf . Die Aussaat
geschieht im März . Die Ernte im Juli oder August.
Auf die Pastinaken können noch drei Salaternten
vom selben Beet folgen.

Knoblauch verlangt schweren und gut ge¬
düngten Boden ; Feuchtigkeit verträgt er nicht gut.
Er eignet sich deshalb nicht zur Zwischenpflanzung
für solches Gemüse , das begossen werden muß.
Die beste Anpflanzung ist die als Einfassung . Die
Zehen bekommen 16 Ztm .«Abstand . Sobald der
Stengel sich voll entwickelt hat , schlägt man mit
ihm einen Knoten . Dadurch wird das Herauf¬
steigen des Saftes unterbunden , und die Pflanze
kann nur noch die Zwiebel entwickeln. Wird im
März gepflanzt , so kann im August geerntet werden.
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